
  Anlage 1 
 

Satzung über die Förderung von Kindern in Kindertages-
pflege (§§ 23, 24 SGB VIII) und die Erhebung von Kosten-
beiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege 
(§ 90 SGB VIII) in der ab 01.10.2021 gültigen Fassung 

 

Neufassung der Satzung über die Förderung von Kindern 
in Kindertagespflege (§§ 23, 24 SGB VIII) und die Erhe-
bung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von 
Kindertagespflege (§ 90 SGB VIII) zum 01.01.2023 

 

( Änderungen / Ergänzungen 
hervorgehoben in kursivem Fettdruck ) 

Erläuterungen 

 

§ 1 
Kindertagespflege 

 

(1) Die Förderung in Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII ist 
eine Leistung der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst 
gemäß § 23 Abs. 1 SGB VIII 

- die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tages-
pflegeperson, soweit diese nicht von der sorgeberech-
tigten Person nachgewiesen wird, 

- die fachliche Beratung und Begleitung der Personen-
sorgeberechtigten und der Tagespflegeperson, 

- die weitere Qualifizierung der Tagespflegeperson sowie 

- die Gewährung einer laufenden Geldleistung durch den 
Landkreis Rotenburg (Wümme) als Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe an die Tagespflegeperson unter den 
in dieser Satzung spezifizierten Anspruchsvorausset-
zungen. 

 

(2) Werden mehr als fünf gleichzeitig anwesende Kinder in 
Zusammenarbeit mehrerer Tagespflegepersonen in hierfür 
gemeinsam genutzten Räumlichkeiten betreut (Großta-
gespflege), sind folgende Regelungen zu beachten: 
 

- Es dürfen maximal zehn Kinder gleichzeitig betreut wer-
den. Sofern mehr als acht gleichzeitig anwesende Kin-
der betreut werden, muss zumindest eine der Tages-
pflegepersonen über eine pädagogische Ausbildung ver-
fügen (z. B. Erzieherin, Sozialpädagogin, Heilpädago-
gin). 

 

- Es ist eine vertragliche und persönliche Zuordnung eines 
jeden betreuten Kindes zu einer bestimmten Tagespfle-
geperson zu gewährleisten. Zu den vereinbarten Be-
treuungszeiten hat eine persönliche Betreuung durch die 
vertraglich zugeordnete Tagespflegeperson zu erfolgen. 

 
 

 

§ 1 
Kindertagespflege 

 

(1) Die Förderung in Kindertagespflege nach § 23 SGB VIII ist 
eine Leistung der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst 
gemäß § 23 Abs. 1 SGB VIII 

- die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Kin-
dertagespflegeperson, soweit diese nicht von der er-
ziehungsberechtigten Person nachgewiesen wird, 

- die fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifi-
zierung der Kindertagespflegeperson, 

- die weitere Qualifizierung der Kindertagespflegeperson 
sowie 

- die Gewährung einer laufenden Geldleistung an die 
Kindertagespflegeperson. 

 
 
 

(2) Nutzen mehrere Kindertagespflegepersonen Räume 
gemeinsam (Zusammenarbeit von Kindertagespflege-
personen), sind folgende Regelungen zu beachten: 
 
 

- Es dürfen höchstens zehn gleichzeitig anwesende, 
fremde Kinder durch insgesamt höchstens drei Kin-
dertagespflegepersonen betreut werden. Es dürfen 
insgesamt für nicht mehr als 16 Kinder Betreuungs-
verhältnisse vereinbart werden. 

 
- Es ist eine vertragliche und persönliche Zuordnung eines 

jeden betreuten Kindes zu einer bestimmten Kinderta-
gespflegeperson zu gewährleisten. Zu den vereinbarten 
Betreuungszeiten hat eine persönliche Betreuung durch 
die vertraglich zugeordnete Kindertagespflegeperson zu 
erfolgen. 

 
 
 
 
 
 
Redaktionelle Änderungen infolge ge-
änderter Vorschriften im SGB VIII und 
im NKiTaG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Änderungen infolge geänderter Vor-
schriften im NKiTaG für den Zusam-
menschluss mehrerer Kindertagespfle-
gepersonen (Großtagespflegestellen) 
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(3) In vorheriger Absprache und mit Zustimmung des Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe kann einer Großtagespflege-
stelle eine feste Vertretungskraft zugeordnet werden, die im 
Falle der Abwesenheit einer Tagespflegeperson, z. B. bei 
Urlaub, Fortbildung oder Krankheit, vertretungsweise die 
Betreuung der dieser Tagespflegeperson zugeordneten 
Kinder übernimmt. Voraussetzung hierfür ist, dass die Ver-
tretungskraft über eine gültige Pflegeerlaubnis gemäß § 43 
SGB VIII verfügt. 

 
(4) Die Beratung der Personensorgeberechtigten und Tages-

pflegepersonen wird im Rahmen der personellen und säch-
lichen Ressourcen durch Fortbildungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe 
sowie durch Erstattung angemessener Kosten für die Teil-
nahme an Fortbildungsangeboten freier Bildungsträger er-
gänzt. 

 

- Wenn unter den gleichzeitig anwesenden, fremden 
Kindern, die betreut werden sollen, mehr als drei Kin-
der sind, die das zweite Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben, dürfen höchstens acht gleichzeitig anwe-
sende, fremde Kinder betreut werden. Diese Regelung 
findet auf eine am 31.07.2021 bestehende Zusammen-
arbeit mehrerer Kindertagespflegepersonen bis zum 
Ablauf des 31.07.2024 keine Anwendung. 

 

- Sofern mehr als acht gleichzeitig anwesende Kinder 
betreut werden, muss zumindest eine der Kinderta-
gespflegepersonen eine Qualifikation nach § 9 Abs. 2 
Satz 1 NKiTaG (pädagogische Fachkräfte) haben. Dies 
gilt nicht für die Zusammenarbeit von Kindertages-
pflegepersonen, bei der mindestens eine Kinderta-
gespflegeperson über eine Qualifikation nach § 9 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 1 oder 3 NKiTaG verfügt (pädagogische 
Assistenzkräfte) und diese Kindertagespflegeperson 
bereits am 31.07.2021 mit einer Kindertagespflegeper-
son in denselben Räumen zusammengearbeitet hat. 

 

(3) In vorheriger Absprache und mit Zustimmung des Trägers 
der öffentlichen Jugendhilfe kann im Falle der Zusam-
menarbeit von Kindertagespflegepersonen im Sinne 
von Abs. 2 eine feste Vertretungskraft zugeordnet werden, 
die im Falle der Abwesenheit einer Kindertagespflegeper-
son, z. B. bei Urlaub, Fortbildung oder Krankheit, vertre-
tungsweise die Betreuung der dieser Kindertagespflege-
person zugeordneten Kinder übernimmt. Voraussetzung 
hierfür ist, dass die Vertretungskraft über eine gültige Pfle-
geerlaubnis gemäß § 43 SGB VIII verfügt. 

 

(4) Die Beratung der Personensorgeberechtigten und Kinder-
tagespflegepersonen wird im Rahmen der personellen und 
sächlichen Ressourcen durch Fortbildungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe 
sowie durch Erstattung angemessener Kosten für die Teil-
nahme an Fortbildungsangeboten freier Bildungsträger er-
gänzt. 
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(5) Die Personensorgeberechtigten und die Kindertagespfle-
geperson werden darüber informiert, dass die Personen-
sorgeberechtigten Verantwortung für das Wohlergehen ih-
res Kindes tragen und selbst urteilen, welche Kindertages-
pflegeperson ihr Kind angemessen betreuen kann. Die 
Verantwortung für das Gelingen des Tagespflegeverhält-
nisses obliegt den Personensorgeberechtigten und der 
Kindertagespflegeperson. 

 

§ 2 
Voraussetzungen für die Förderung 

 

(1) Anspruch auf Förderungsleistungen nach dieser Satzung 
haben Kinder mit Hauptwohnsitz im Landkreis Rotenburg 
(Wümme). Die Förderung erfolgt auch dann ausschließlich 
nach den Vorgaben dieser Satzung, wenn ein Kind mit 
Hauptwohnsitz im Landkreis Rotenburg (Wümme) durch 
eine Tagespflegeperson außerhalb des Landkreises Ro-
tenburg (Wümme) betreut wird. Ein Anspruch auf Anwen-
dung von Satzungsrecht und Verwaltungsvorschriften aus-
wärtiger Träger der Jugendhilfe besteht nicht. 

 

(2) Gefördert wird die Betreuung in Tagespflege, soweit diese 
durch geeignete Tagespflegepersonen geleistet wird. Ge-
eignet sind Tagespflegepersonen dann, wenn sie 

 

1. sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Ko-
operationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten und 
anderen Tagespflegepersonen auszeichnen, 

2. über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen und 

3. über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen 
der Kindertagespflege verfügen, die sie in qualifizierten 
Lehrgängen erworben oder in anderer Weise nachge-
wiesen haben, 

4. über eine gültige Pflegeerlaubnis gemäß § 43 SGB VIII 
verfügen. 

 

(5) Die Personensorgeberechtigten und die Kindertagespfle-
geperson werden darüber informiert, dass die Personen-
sorgeberechtigten Verantwortung für das Wohlergehen ih-
res Kindes tragen und selbst urteilen, welche Kindertages-
pflegeperson ihr Kind angemessen betreuen kann. Die 
Verantwortung für das Gelingen des Kindertagespflege-
verhältnisses obliegt den Personensorgeberechtigten und 
der Kindertagespflegeperson. 

 

§ 2 
Voraussetzungen für die Förderung 

 

(1) Anspruch auf Förderungsleistungen nach dieser Satzung 
haben Kinder mit Hauptwohnsitz im Landkreis Rotenburg 
(Wümme). Die Förderung erfolgt auch dann ausschließlich 
nach den Vorgaben dieser Satzung, wenn ein Kind mit 
Hauptwohnsitz im Landkreis Rotenburg (Wümme) durch 
eine Kindertagespflegeperson außerhalb des Landkreises 
Rotenburg (Wümme) betreut wird. Ein Anspruch auf An-
wendung von Satzungsrecht und Verwaltungsvorschriften 
auswärtiger Träger der Jugendhilfe besteht nicht. 

 

(2) Gefördert wird die Betreuung in Kindertagespflege, soweit 
diese durch geeignete Kindertagespflegepersonen geleis-
tet wird. Geeignet sind Kindertagespflegepersonen dann, 
wenn sie 

1. sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Ko-
operationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten und 
anderen Kindertagespflegepersonen auszeichnen, 

2. über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen und 

3. über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen 
der Kindertagespflege verfügen, die sie in qualifizierten 
Lehrgängen erworben oder in anderer Weise nachge-
wiesen haben, 

4. über eine gültige Pflegeerlaubnis gemäß § 43 SGB VIII 
verfügen, soweit es für die Ausübung ihrer Tätigkeit 
einer Erlaubnis gemäß § 43 SGB VIII bedarf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berücksichtigung der gesetzlichen Vor-
gaben aus § 43 SGB VIII (nicht jede 
öffentlich geförderte Kindertagespflege 
ist erlaubnispflichtig) 

 



  Anlage 1 

Satzung über die Förderung von Kindern in Kindertages-
pflege (§§ 23, 24 SGB VIII) und die Erhebung von Kosten-
beiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege 
(§ 90 SGB VIII) in der ab 01.10.2021 gültigen Fassung 

 

Neufassung der Satzung über die Förderung von Kindern 
in Kindertagespflege (§§ 23, 24 SGB VIII) und die Erhe-
bung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von 
Kindertagespflege (§ 90 SGB VIII) zum 01.01.2023 

 

( Änderungen / Ergänzungen 
hervorgehoben in kursivem Fettdruck ) 

Erläuterungen 

 

Durch unterhaltspflichtige Personen geleistete Tagespflege 
unterliegt den gleichen Kriterien. 

 

(3) Durch eine Gewährung von Leistungen für die Betreuung in 
Tagespflege werden vorrangig Kinder unter drei Jahren ge-
fördert. Kinder ab Vollendung des dritten bis zum vollende-
ten vierzehnten Lebensjahr können ergänzend zu den Be-
treuungsangeboten in Kindertagesstätten und Schulen in 
Kindertagespflege gefördert werden. 

 

(4) Ein Kind, das das 1. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist 
in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege zu för-
dern, wenn 

 

1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit geboten ist oder 

2. die Erziehungsberechtigten 

a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstä-
tigkeit aufnehmen oder Arbeit suchend sind, 

b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der 
Schulausbildung oder Hochschulausbildung befin-
den oder 

c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des 
Zweiten Buches (SGB II) erhalten. 

 

Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zu-
sammen, so tritt diese Person an die Stelle der Erzie-
hungsberechtigten. 

 

§ 3 
Umfang der Betreuung, Höhe der laufenden Geldleistung 

 

(1) Der Umfang der täglichen Betreuung richtet sich nach dem 
individuellen Bedarf. Eine Förderung erfolgt für Betreu-
ungsverhältnisse ab einem Betreuungsumfang von durch-
schnittlich mindestens 5 Stunden pro Woche. Der Betreu-
ungsumfang soll 45 Stunden pro Woche grundsätzlich 
nicht überschreiten. 

 

Durch unterhaltspflichtige Personen geleistete Kinderta-
gespflege unterliegt den gleichen Kriterien. 

 

(3) Durch eine Gewährung von Leistungen für die Betreuung in 
Kindertagespflege werden vorrangig Kinder unter drei Jah-
ren gefördert. Kinder ab Vollendung des dritten bis zum 
vollendeten vierzehnten Lebensjahr können ergänzend zu 
den Betreuungsangeboten in Kindertagesstätten und Schu-
len in Kindertagespflege gefördert werden. 

 

(4) Ein Kind, das das 1. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, ist 
in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege zu för-
dern, wenn 

 

1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer eigen-
verantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit geboten ist oder 

2. die Erziehungsberechtigten 

a) einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstä-
tigkeit aufnehmen oder Arbeit suchend sind, 

b) sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der 
Schulausbildung oder Hochschulausbildung befin-
den oder 

c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des 
SGB II erhalten. 

 

Lebt das Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zu-
sammen, so tritt diese Person an die Stelle der Erzie-
hungsberechtigten. 

 

§ 3 
Umfang der Betreuung, Höhe der laufenden Geldleistung 

 

(1) Der Umfang der täglichen Betreuung richtet sich nach dem 
individuellen Bedarf. Eine Förderung erfolgt für Betreu-
ungsverhältnisse ab einem Betreuungsumfang von durch-
schnittlich mindestens 5 Stunden pro Woche. Der Betreu-
ungsumfang soll 45 Stunden pro Woche grundsätzlich 
nicht überschreiten. 

 
 
Redaktionelle Änderungen infolge ge-
änderter Vorschriften im SGB VIII und 
im NKiTaG 
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(2) Die Höhe der laufenden Geldleistung wird vom Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe festgelegt und umfasst nach § 23 
Abs. 2 SGB VIII 

1. die Erstattung angemessener Kosten, die der Tagespfle-
geperson für den Sachaufwand entstehen, 

2. einen Betrag zur Anerkennung ihrer Förderungsleistung, 
der den zeitlichen Umfang der Leistung, die Anzahl und 
den Förderbedarf der betreuten Kinder berücksichtigt, 

3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Bei-
träge zu einer Unfallversicherung bis zur Höhe des jährli-
chen Betrags der gesetzlichen Unfallversicherung sowie 
die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen 
zu einer angemessenen Alterssicherung der Tagespfle-
geperson und 

4. die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen 
zu einer angemessenen Krankenversicherung und Pfle-
geversicherung der Tagespflegeperson. 

 
(3) Unter Berücksichtigung der Qualifikation der Tagespflege-

person wird die Höhe der laufenden Geldleistung nach Abs. 
2 Nr. 1. (Sachkosten) und 2. (Anerkennung der Förde-
rungsleistung) je Betreuungsstunde eines jeden Kindes wie 
folgt festgesetzt: 

 

Qualifikation der Tages-
pflegeperson 

Sach-
kosten- 
pau-
schale 

Förde-
rungs- 
leistung 

gesamt 

Kräfte mit einer Mindest-
qualifikation von 160 Std. 
(nach DJI-Curriculum) 

1,95 € 2,35 € 4,30 € 

Kräfte mit der Aufbauqua-
lifikation von 560 Std. 
(Niedersächsische Auf-
bauqualifizierung) 

1,95 € 2,55 € 4,50 € 

 

 

(2) Die Höhe der laufenden Geldleistung wird vom Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe festgelegt und umfasst nach § 23 
Abs. 2 SGB VIII 

1. die Erstattung angemessener Kosten, die der Kinderta-
gespflegeperson für den Sachaufwand entstehen, 

2. einen Betrag zur Anerkennung ihrer Förderungsleistung, 
der den zeitlichen Umfang der Leistung, die Anzahl und 
den Förderbedarf der betreuten Kinder berücksichtigt, 

3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Bei-
träge zu einer angemessenen Unfallversicherung, 

4. die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen 
zu einer angemessenen Alterssicherung der Kinderta-
gespflegeperson und 

5. die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen 
zu einer angemessenen Kranken- und Pflegeversiche-
rung der Kindertagespflegeperson. 

 
(3) Unter Berücksichtigung der Qualifikation der Kindertages-

pflegeperson wird die Höhe der laufenden Geldleistung 
nach Abs. 2 Nr. 1. (Sachkosten) und 2. (Anerkennung der 
Förderungsleistung) je Betreuungsstunde eines jeden Kin-
des wie folgt festgesetzt: 

 

Qualifikation der Kinder-
tagespflegeperson 

Sach-
kosten- 
pau-
schale 

Förde-
rungs- 
leistung 

gesamt 

Kräfte mit einer Mindest-
qualifikation von 160 Std. 
(nach DJI-Curriculum) 

2,15 € 2,55 € 4,70 € 

Kräfte mit der Aufbauqua-
lifikation von 560 Std. 
(Niedersächsische Auf-
bauqualifizierung) 

2,15 € 2,75 € 4,90 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gesetzliche und redaktionelle Ände-
rungen infolge geänderter Vorschriften 
im SGB VIII und im NKiTaG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Erhöhung der Sachkostenpauschale als 
Ausgleich für gestiegene Energie- und 
Lebenshaltungskosten 
 
Erhöhung des Stundensatzes für die 
Anerkennung der Förderungsleistung 
infolge gestiegener Anforderungen an 
administrative Tätigkeiten der Kinder-
tagespflegepersonen 
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Qualifikation der Tages-
pflegeperson 

Sach-
kosten- 
pau-
schale 

Förde-
rungs- 
leistung 

gesamt 

Sonstige Fach- und 
Betreuungskräfte i.S.d. 
§ 4 Abs. 3 Nds. KiTaG 
(Sozialassistent/in mit 
dem Schwerpunkt Sozial-
pädagogik, Kinderpfle-
ger/in) 

1,95 € 2,75 € 4,70 € 

Sozialpädagogische 
Fachkräfte i.S.d. § 4 Abs. 
1 und 2 Nds. KiTaG 
(staatlich anerkannte 
Erzieher/in, Sozialpäda-
goge/in) 

1,95 € 2,95 € 4,90 € 

 

In dem Betrag zur Anerkennung der Förderleistung ist ein 
Anteil von 0,20 € pro Stunde für die Vor- und Nachberei-
tung und die administrativen Aufgaben der Tagespflege-
person enthalten. 

 

Ab einer durchgängigen Tätigkeit als Tagespflegeperson 
von fünf Jahren erhöht sich der Betrag zur Anerkennung 
der Förderungsleistung um 0,20 €, ab einer durchgängigen 
Tätigkeit als Tagespflegeperson von zehn Jahren um 
0,40 € pro Betreuungsstunde eines jeden Kindes. 

 
 
 
 

(4) Sofern die Betreuung eines Tagespflegekindes über Nacht 
erforderlich ist, wird hierfür in der Zeit von 22.00 bis 06.00 
Uhr ein Betrag von 2,50 € pro Stunde und Kind gewährt. 

 

Qualifikation der Kinder-
tagespflegeperson 

Sach-
kosten- 
pau-
schale 

Förde-
rungs- 
leistung 

gesamt 

Pädagogische 
Assistenzkräfte 
i.S.d. § 9 Abs. 3 NKiTaG 

2,15 € 2,95 € 5,10 € 

Pädagogische 
Fachkräfte 
i.S.d. § 9 Abs. 2 NKiTaG 

2,15 € 3,15 € 5,30 € 

 

In dem Betrag zur Anerkennung der Förderleistung ist ein 
Anteil von 0,40 € pro Stunde für die Vor- und Nachberei-
tung und die administrativen Aufgaben der Kindertages-
pflegeperson enthalten. 

 

Ab einer durchgängigen Tätigkeit als Kindertagespflege-
person von fünf Jahren erhöht sich der Betrag zur Aner-
kennung der Förderungsleistung um 0,20 €, ab einer 
durchgängigen Tätigkeit als Kindertagespflegeperson von 
zehn Jahren um 0,40 € pro Betreuungsstunde eines jeden 
Kindes. Zeiten der beruflichen Betreuung von Kindern 
in Kindertageseinrichtungen werden bei der Gewäh-
rung dieser Erhöhungsstufen mit berücksichtigt. 

 
(4) Sofern die Betreuung eines Tagespflegekindes über Nacht 

erforderlich ist, wird hierfür in der Zeit von 22.00 bis 06.00 
Uhr ein Betrag von 2,50 € pro Stunde und Kind gewährt. 

 
 
 
 
 
redaktionelle Änderungen infolge geän-
derter Vorschriften im NKiTaG 
 
Erhöhung der Sachkostenpauschale als 
Ausgleich für gestiegene Energie- und 
Lebenshaltungskosten 
 
Erhöhung des Stundensatzes für die 
Anerkennung der Förderungsleistung 
infolge gestiegener Anforderungen an 
administrative Tätigkeiten der Kinder-
tagespflegepersonen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Berücksichtigung einer beruflichen  
Tätigkeit in einer Kindertagesstätte im 
Rahmen der Zuerkennung von Erfah-
rungsstufen 
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pflege (§§ 23, 24 SGB VIII) und die Erhebung von Kosten-
beiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege 
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in Kindertagespflege (§§ 23, 24 SGB VIII) und die Erhe-
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( Änderungen / Ergänzungen 
hervorgehoben in kursivem Fettdruck ) 

Erläuterungen 

 

(5) Die in den Absätzen 3 und 4 genannten Stundensätze wer-
den der Tagespflegeperson bei einer durch sie bedingten 
Unterbrechung der Betreuungstätigkeit, z. B. bei Urlaub, 
Fortbildung oder Krankheit, bis zu 30 Tagen pro Kalender-
jahr weiter durch den öffentlichen Träger der Jugendhilfe im 
Umfang der bisherigen, durchschnittlichen Betreuung er-
stattet. Eine Übertragung von Ausfalltagen in das Folgejahr 
ist nicht möglich. 

 

Eine Unterbrechung der Betreuung, die durch das Tages-
pflegekind bedingt ist, bleibt hiervon unberücksichtigt, so-
weit die Unterbrechung einen durchgehenden Zeitraum von 
drei Wochen nicht überschreitet. 

 
(6) Die unter Abs. 2 Nr. 3. und 4. genannten Aufwendungen 

der Tagespflegeperson werden bei einer Unterbrechung 
der Betreuungstätigkeit bis zu zwei Monaten durch den öf-
fentlichen Träger der Jugendhilfe weiter erstattet. 

 

(7) Die gesamte Geldleistung wird vom öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe an die Tagespflegeperson gezahlt. Die Auszah-
lung erfolgt regelmäßig zum Ende des Betreuungsmonats. 

 
(8) Der Landkreis Rotenburg (Wümme) wirkt darauf hin, dass 

in allen Samt- und Einheitsgemeinden Vertretungsplätze für 
Tagespflege zur Verfügung stehen. 
Für die mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe abge-
stimmte Bereitstellung eines Vertretungsplatzes im Rah-
men der Pflegeerlaubnis erhält eine Kindertagespflegeper-
son eine Bereithaltepauschale von 2,50 € pro Betreuungs-
stunde. Für die Berechnung kann ein Betreuungsumfang 
von bis zu 30 Betreuungsstunden pro Woche zugrunde ge-
legt werden. 
Eine Vertretungsperson muss über die notwendige Qualifi-
kation zur Tagespflege (§ 2 Abs. 2) verfügen. Für geleistete 
Vertretungen erhält die Vertretungsperson eine Geldleis-
tung entsprechend Abs. 2 Nr. 1. und Nr. 2. sowie Abs. 3 - 4. 

 

(5) Im Falle einer durch die Kindertagespflegeperson be-
dingten Unterbrechung der Betreuungstätigkeit, z. B. 
bei Urlaub, Fortbildung oder Krankheit erfolgt eine 
Fortzahlung der in den Absätzen 3 und 4 genannten 
Stundensätze für bis zu 30 Ausfalltage pro Kalender-
jahr. Eine Übertragung von Ausfalltagen in das Folge-
jahr ist nicht möglich. 

 

Hiervon unabhängig erfolgt im Falle einer durch die 
Abwesenheit des Tagespflegekindes bedingten Unter-
brechung der Betreuungstätigkeit eine Fortzahlung der 
in den Absätzen 3 und 4 genannten Stundensätze, so-
weit diese Unterbrechung einen durchgehenden Zeit-
raum von drei Wochen nicht überschreitet. 

 

(6) Die unter Abs. 2 Nr. 3. - 5. genannten Aufwendungen der 
Kindertagespflegeperson werden bei einer Unterbrechung 
der Betreuungstätigkeit bis zu zwei Monaten durch den öf-
fentlichen Träger der Jugendhilfe weiter erstattet. 

 

(7) Die gesamte Geldleistung wird vom öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe an die Kindertagespflegeperson gezahlt. Die 
Auszahlung erfolgt regelmäßig zum Ende des Betreuungs-
monats. 

 

(8) Der Landkreis Rotenburg (Wümme) wirkt darauf hin, dass 
in allen Samt- und Einheitsgemeinden Vertretungsplätze für 
Kindertagespflege zur Verfügung stehen. 
Für die mit dem Träger der öffentlichen Jugendhilfe abge-
stimmte Bereitstellung eines Vertretungsplatzes im Rah-
men der Pflegeerlaubnis erhält eine Kindertagespflegeper-
son eine Bereithaltepauschale von 2,50 € pro Betreuungs-
stunde. Für die Berechnung kann ein Betreuungsumfang 
von bis zu 30 Betreuungsstunden pro Woche zugrunde ge-
legt werden. 
Eine Vertretungsperson muss über die notwendige Qualifi-
kation zur Kindertagespflege (§ 2 Abs. 2) verfügen. Für ge-
leistete Vertretungen erhält die Vertretungsperson eine 
Geldleistung entsprechend Abs. 2 Nr. 1. und Nr. 2. sowie 
Abs. 3 - 4. 

 
 
 
 
 
 
Textliche Überarbeitung und Einbezie-
hung der Änderungen im NKiTaG 
 
 
 
 
 
 
Anpassung infolge der Änderungen 
unter § 3 Abs. 2 
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(9) Die einer Großtagespflegestelle nach § 1 Abs. 3 fest zuge-
ordnete Vertretungskraft erhält für Zeiten, in denen keine 
Vertretungstätigkeit zu leisten ist, eine Bereithaltepauschale 
von 2,50 € pro Betreuungsstunde und Kind. Die sich insge-
samt ergebende Bereithaltepauschale orientiert sich an der 
von einer in dieser Großtagespflegestelle tätigen Tages-
pflegeperson regelmäßig geleisteten Anzahl an Betreu-
ungsstunden. Für die Berechnung kann maximal die Be-
treuung von fünf Kindern für insgesamt 30 Betreuungsstun-
den pro Woche zugrunde gelegt werden. Für geleistete 
Vertretungen erhält die Vertretungsperson eine Geldleis-
tung entsprechend Abs. 2 Nr. 1. und Nr. 2. sowie Abs. 3 - 4. 

 
In Zeiten, in denen keine Vertretungstätigkeit zu leisten ist, 
ist die Vertretungskraft verpflichtet, in einem Umfang von 
durchschnittlich mindestens zwei Tagen pro Woche ergän-
zend an der Betreuung in der Großtagespflegestelle mitzu-
wirken. 
 

Die einer Großtagespflegestelle zugeordnete Vertretungs-
kraft ist selbständig tätig und unterliegt nach § 2 Abs. 1 
Nr. 9 SGB VII der Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Unfallversicherung. Es besteht ein Anspruch auf die Erstat-
tung von Beiträgen zu einer Unfallversicherung sowie die 
hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer 
angemessenen Alterssicherung und Kranken- und Pflege-
versicherung entsprechend Abs. 2 Nrn. 3. und 4.. 
Für die einer Großtagespflegestelle nach § 1 Abs. 3 fest 
zugeordneten Vertretungskräfte gelten die Regelungen der 
Absätze 5 und 6 entsprechend. 

 

§ 4 
Antragstellung und Zahlungsabwicklung 

 

(1) Die Förderung beginnt frühestens ab Anfang des Monats, 
in dem der Antrag auf Förderung beim öffentlichen Träger 
der Jugendhilfe eingeht. Für zurückliegende Zeiträume ist 
eine Kostenübernahme nicht möglich. 

 

(9) Die im Rahmen der Zusammenarbeit mehrerer Kinder-
tagespflegepersonen nach § 1 Abs. 3 fest zugeordnete 
Vertretungskraft erhält für Zeiten, in denen keine Vertre-
tungstätigkeit zu leisten ist, eine Bereithaltepauschale von 
2,50 € pro Betreuungsstunde und Kind. Die sich insgesamt 
ergebende Bereithaltepauschale orientiert sich an der von 
einer in dieser Betreuungsstelle tätigen Kindertagespfle-
geperson regelmäßig geleisteten Anzahl an Betreuungs-
stunden. Für die Berechnung kann maximal die Betreuung 
von fünf Kindern für insgesamt 30 Betreuungsstunden pro 
Woche zugrunde gelegt werden. Für geleistete Vertretun-
gen erhält die Vertretungsperson eine Geldleistung ent-
sprechend Abs. 2 Nr. 1. und Nr. 2. sowie Abs. 3 - 4. 
 

In Zeiten, in denen keine Vertretungstätigkeit zu leisten ist, 
ist die Vertretungskraft verpflichtet, in einem Umfang von 
durchschnittlich mindestens zwei Tagen pro Woche ergän-
zend an der Betreuung mitzuwirken. 

 
Die fest zugeordnete Vertretungskraft ist selbständig tätig 
und unterliegt nach § 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB VII der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Unfallversicherung. Es be-
steht ein Anspruch auf die Erstattung von Beiträgen zu ei-
ner angemessenen Unfallversicherung sowie die hälftige 
Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer ange-
messenen Alterssicherung und Kranken- und Pflegeversi-
cherung entsprechend Abs. 2 Nrn. 3.-5.. 
Für die fest zugeordnete Vertretungskraft gelten die Rege-
lungen der Absätze 5 und 6 entsprechend. 

 
§ 4 

Antragstellung und Zahlungsabwicklung 
 

(1) Die Förderung beginnt frühestens ab Anfang des Monats, 
in dem der Antrag auf Förderung beim öffentlichen Träger 
der Jugendhilfe eingeht. Für zurückliegende Zeiträume ist 
eine Kostenübernahme nicht möglich. 

 
 

Änderung infolge geänderter Vorschrif-
ten im NKiTaG für den Zusammen-
schluss mehrerer Kindertagespflege-
personen (Großtagespflegestellen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redaktionelle Änderung infolge geän-
derter Vorschriften im SGB VIII und im 
NKiTaG 
 
Anpassung infolge der Änderungen 
unter § 3 Abs. 2 
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(2) Die Zahlung der laufenden Geldleistung an die Tagespfle-
geperson kann erst dann erfolgen, wenn deren Eignung im 
Sinne des § 23 Abs. 3 SGB VIII durch den öffentlichen Trä-
ger der Jugendhilfe festgestellt wurde. 

 

(3) Die Höhe der Geldleistung wird entsprechend dem regel-
mäßig notwendigen Betreuungsumfang festgesetzt und an 
die Tagespflegeperson in Form einer monatlichen Pau-
schale ausgezahlt. Der notwendige Betreuungsumfang wird 
im Einvernehmen zwischen den Eltern, der Tagespflege-
person und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe festge-
legt. Hierbei sind neben der durchschnittlichen monatlichen 
Betreuungszeit auch Sonderbetreuungszeiten, betreuungs-
freie Zeiten, sonstige Fehl- und Ausfallzeiten und die Be-
treuung während Ferienzeiten angemessen mit zu berück-
sichtigen. 

 

(4) Die tatsächlich geleisteten Betreuungsstunden sind durch 
die Tagespflegeperson zu dokumentieren und dem öffentli-
chen Träger der Jugendhilfe auf Anforderung mitzuteilen. 
Sofern eine durch die Tagespflegeperson bedingte Ausfall-
zeit von über 30 Tagen im Kalenderjahr erreicht wird, hat 
die Tagespflegeperson dem öffentlichen Träger der Ju-
gendhilfe Mitteilung hierüber zu machen. Sofern eine durch 
das Tagespflegekind bedingte durchgängige Ausfallzeit von 
über drei Wochen auftritt, haben sowohl die Tagespflege-
person als auch die Personensorgeberechtigten dem öf-
fentlichen Träger der Jugendhilfe Mitteilung hierüber zu 
machen. 

 
§ 5 

Kostenbeitragspflicht 
 

Für die Inanspruchnahme von Angeboten zur Förderung von 
Kindern in Kindertagespflege nach §§ 23 und 24 SGB VIII wird 
gemäß § 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII von den Eltern ein öffentlich-
rechtlicher Kostenbeitrag in pauschalierter Form erhoben. 

 

(2) Die Zahlung der laufenden Geldleistung an die Kinderta-
gespflegeperson kann erst dann erfolgen, wenn deren Eig-
nung im Sinne des § 23 Abs. 3 SGB VIII durch den öffentli-
chen Träger der Jugendhilfe festgestellt wurde. 

 

(3) Die Höhe der Geldleistung wird entsprechend dem regel-
mäßig notwendigen Betreuungsumfang festgesetzt und an 
die Kindertagespflegeperson in Form einer monatlichen 
Pauschale ausgezahlt. Der notwendige Betreuungsumfang 
wird im Einvernehmen zwischen den Eltern, der Kinderta-
gespflegeperson und dem öffentlichen Träger der Jugend-
hilfe festgelegt. Hierbei sind neben der durchschnittlichen 
monatlichen Betreuungszeit auch Sonderbetreuungszeiten, 
betreuungsfreie Zeiten, sonstige Fehl- und Ausfallzeiten 
und die Betreuung während Ferienzeiten angemessen mit 
zu berücksichtigen. 

 
(4) Die tatsächlich geleisteten Betreuungsstunden sind durch 

die Kindertagespflegeperson zu dokumentieren und dem 
öffentlichen Träger der Jugendhilfe auf Anforderung mitzu-
teilen. Sofern eine durch die Kindertagespflegeperson be-
dingte Ausfallzeit von über 30 Tagen im Kalenderjahr er-
reicht wird, hat die Kindertagespflegeperson dem öffentli-
chen Träger der Jugendhilfe Mitteilung hierüber zu machen. 
Sofern eine durch das Tagespflegekind bedingte durch-
gängige Ausfallzeit von über drei Wochen auftritt, haben 
sowohl die Kindertagespflegeperson als auch die Perso-
nensorgeberechtigten dem öffentlichen Träger der Jugend-
hilfe Mitteilung hierüber zu machen. 

 
§ 5 

Kostenbeitragspflicht 
 

Für die Inanspruchnahme von Angeboten zur Förderung von 
Kindern in Kindertagespflege nach §§ 23 und 24 SGB VIII wird 
gemäß § 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII von den Eltern ein öffentlich-
rechtlicher Kostenbeitrag in pauschalierter Form erhoben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redaktionelle Änderung infolge geän-
derter Vorschriften im SGB VIII und im 
NKiTaG 
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Erläuterungen 

 

Soweit nach dieser Satzung für Kinder, die das dritte Lebens-
jahr vollendet haben, eine Förderung der Betreuung in Kinder-
tagespflege erfolgt, wird ab dem ersten Tag des Monats, in 
dem sie das dritte Lebensjahr vollenden, bis zu ihrer Einschu-
lung kein Kostenbeitrag erhoben. 
 

§ 6 
Kostenbeitragsschuldner 

 

(1) Kostenbeitragsschuldner sind die Eltern des Kindes, das in 
Kindertagespflege gefördert wird. Sie haften als Gesamt-
schuldner. 

 

(2) Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt 
dieser an die Stelle der Eltern. 

 
§ 7 

Höhe des Kostenbeitrages 
 

(1) Die Höhe des monatlichen Kostenbeitrages richtet sich 
nach dem Einkommen, der Anzahl der kindergeldberechtig-
ten Kinder in der Familie und nach der durchschnittlichen 
monatlichen Betreuungszeit entsprechend der Anlage zu 
dieser Satzung. 

 

(2) Wird ein weiteres Kind in gleichem Umfang in Kindertages-
pflege betreut und ist für diese Betreuung ein Kostenbeitrag 
zu leisten, wird der Kostenbeitrag um die Hälfte reduziert. 
Werden zwei Kinder kostenbeitragspflichtig in Kindertages-
pflege betreut, wird für die Betreuung eines dritten und je-
des weiteren Kindes in Kindertagespflege kein Kostenbei-
trag erhoben. 

 

(3) Soweit weitere Kinder in gleichem Umfang in einer Kinder-
tageseinrichtung betreut werden und für diese Betreuung 
ein Kostenbeitrag an den Einrichtungsträger geleistet wird, 
gilt Abs. 2 entsprechend. 

 

 

Soweit nach dieser Satzung für Kinder, die das dritte Lebens-
jahr vollendet haben, eine Förderung der Betreuung in Kinder-
tagespflege erfolgt, wird ab dem ersten Tag des Monats, in 
dem sie das dritte Lebensjahr vollenden, bis zu ihrer Einschu-
lung kein Kostenbeitrag erhoben. 
 

§ 6 
Kostenbeitragsschuldner 

 

(1) Kostenbeitragsschuldner sind die Eltern des Kindes, das in 
Kindertagespflege gefördert wird. Sie haften als Gesamt-
schuldner. 

 

(2) Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt 
dieser an die Stelle der Eltern. 

 
§ 7 

Höhe des Kostenbeitrages 
 

(1) Die Höhe des monatlichen Kostenbeitrages richtet sich 
nach dem Einkommen, der Anzahl der kindergeldberechtig-
ten Kinder in der Familie und nach der durchschnittlichen 
monatlichen Betreuungszeit entsprechend der Anlage zu 
dieser Satzung. 

 

(2) Wird ein weiteres Kind in gleichem Umfang in Kindertages-
pflege betreut und ist für diese Betreuung ein Kostenbeitrag 
zu leisten, wird der Kostenbeitrag um die Hälfte reduziert. 
Werden zwei Kinder kostenbeitragspflichtig in Kindertages-
pflege betreut, wird für die Betreuung eines dritten und je-
des weiteren Kindes in Kindertagespflege kein Kostenbei-
trag erhoben. 

 

(3) Soweit weitere Kinder in gleichem Umfang in einer Kinder-
tageseinrichtung betreut werden und für diese Betreuung 
ein Kostenbeitrag an den Einrichtungsträger geleistet wird, 
gilt Abs. 2 entsprechend. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Anlage 1 

Satzung über die Förderung von Kindern in Kindertages-
pflege (§§ 23, 24 SGB VIII) und die Erhebung von Kosten-
beiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege 
(§ 90 SGB VIII) in der ab 01.10.2021 gültigen Fassung 

 

Neufassung der Satzung über die Förderung von Kindern 
in Kindertagespflege (§§ 23, 24 SGB VIII) und die Erhe-
bung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von 
Kindertagespflege (§ 90 SGB VIII) zum 01.01.2023 

 

( Änderungen / Ergänzungen 
hervorgehoben in kursivem Fettdruck ) 

Erläuterungen 

 

(4) Bei unterschiedlichen Betreuungsumfängen gilt die Ermä-
ßigung bzw. der Wegfall des Kostenbeitrags in der Tages-
pflege jeweils für das Kind mit dem geringeren Betreuungs-
umfang. Sofern der Betreuungsumfang eines in einer Kin-
dertageseinrichtung betreuten Kindes geringer ist als der 
Betreuungsumfang in Tagespflege, bemisst sich die Ermä-
ßigung des Kostenbeitrags in der Tagespflege entspre-
chend dem Betreuungsumfang in der Kindertageseinrich-
tung. 

 

(5) Die Beitragsstaffelung geht von einem kindergeldberechtig-
ten Kind im Haushalt aus. Für jedes weitere kindergeldbe-
rechtigte Kind im Haushalt wird das maßgebende Jahres-
nettoeinkommen um 2.000,00 € verringert. 

 
 
 

§ 8 
Einkommensermittlung 

 

(1) Die Eltern bzw. der Elternteil, bei dem das Kind lebt, haben 
dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe das Einkommen 
nachzuweisen. Werden keine ausreichenden Angaben ge-
macht oder keine ausreichenden Nachweise vorgelegt, er-
folgt eine Einstufung in die Stufe 9 der Anlage. 

 

(2) Beziehen die Eltern bzw. der Elternteil, bei dem das Kind 
lebt, Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts 
nach dem Sozialgesetzbuch, Zweites Buch (SGB II), dem 
Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch (SGB XII) oder nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), haben sie für die 
Dauer des nachgewiesenen Leistungsbezugs keinen Kos-
tenbeitrag zu leisten. 

 

 

(4) Bei unterschiedlichen Betreuungsumfängen gilt die Ermä-
ßigung bzw. der Wegfall des Kostenbeitrags in der Kinder-
tagespflege jeweils für das Kind mit dem geringeren Be-
treuungsumfang. Sofern der Betreuungsumfang eines in 
einer Kindertageseinrichtung betreuten Kindes geringer ist 
als der Betreuungsumfang in Kindertagespflege, bemisst 
sich die Ermäßigung des Kostenbeitrags in der Kinderta-
gespflege entsprechend dem Betreuungsumfang in der 
Kindertageseinrichtung. 

 

(5) Die Beitragsstaffelung geht von einem kindergeldberechtig-
ten Kind im Haushalt aus. Für jedes weitere kindergeldbe-
rechtigte Kind im Haushalt wird das maßgebende Jahres-
nettoeinkommen um 2.000,00 € verringert. 

 

(6) Für den ersten Monat der Betreuung in Kindertagespfle-
ge (Eingewöhnung) entfällt die Kostenbeitragspflicht. 

 

§ 8 
Einkommensermittlung 

 

(1) Die Eltern bzw. der Elternteil, bei dem das Kind lebt, haben 
dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe das Einkommen 
nachzuweisen. Werden keine ausreichenden Angaben ge-
macht oder keine ausreichenden Nachweise vorgelegt, er-
folgt eine Einstufung in die Stufe 9 der Anlage. 

 

(2) Beziehen die Eltern bzw. der Elternteil, bei dem das Kind 
lebt, 

- Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach 
dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB II), 

- Leistungen nach dem dritten und vierten Kapitel des 
Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches (SGB XII), 

- Leistungen nach den §§ 2 und 3 des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes (AsylbLG), 

- Kinderzuschlag gemäß § 6a des Bundeskindergeld-
gesetzes, 

- Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, 

haben sie für die Dauer des nachgewiesenen Leistungs-
bezugs keinen Kostenbeitrag zu leisten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verzicht auf die Forderung eines Kos-
tenbeitrags aufgrund des regelmäßig 
geringen Betreuungsstundenumfangs 
in der Eingewöhnungsphase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ergänzung unter Beachtung der 
Regelungen im SGB VIII 
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Neufassung der Satzung über die Förderung von Kindern 
in Kindertagespflege (§§ 23, 24 SGB VIII) und die Erhe-
bung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von 
Kindertagespflege (§ 90 SGB VIII) zum 01.01.2023 

 

( Änderungen / Ergänzungen 
hervorgehoben in kursivem Fettdruck ) 

Erläuterungen 

 

(3) Als Einkommen im Sinne dieser Satzung gelten die positi-
ven Einkünfte aus den Einkunftsarten gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 
1 bis 6 Einkommensteuergesetz (EStG). 
 

Zum anrechenbaren Einkommen zählen ferner 

- Geldleistungen gemäß § 3 des Sozialgesetzbuches, Drit-
tes Buch (SGB III), 

- Einkünfte nach dem Bundeselterngeld- und EIternzeitge-
setz, soweit diese 300 € pro Monat übersteigen, 

- Krankengeld gemäß § 44 und Mutterschaftsgeld gemäß 
§ 24i des Sozialgesetzbuches, Fünftes Buch (SGB V), 

- Renten gemäß § 33 des Sozialgesetzbuches, Sechstes 
Buch (SGB VI) sowie 

- privatrechtliche Unterhaltszahlungen, soweit diese auf-
grund einer gesetzlichen Unterhaltsverpflichtung geleistet 
werden. 

 

Ein Ausgleich von positiven Einkünften und Verlusten zwi-
schen verschiedenen Einkommen oder Einkommensarten 
ist nicht zulässig. 
Kindergeld bleibt als Einkommen unberücksichtigt. 

 

(4) Vom Einkommen abzusetzen sind: 

a) auf das Einkommen entrichtete Steuern, 

b) Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der 
Beiträge zur Arbeitsförderung 

c) nach Grund und Höhe angemessene Beiträge zu öffent-
lichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Ein-
richtungen zur Absicherung der Risiken Alter, Krankheit, 
Pflegebedürftigkeit und Arbeitslosigkeit. 

 

(5) Im Rahmen der Berechnung des Kostenbeitrags wird das 
Jahreseinkommen zugrunde gelegt, das die beitragspflich-
tigen Personen in dem Kalenderjahr erzielt haben, welches 
dem jeweiligen Kalenderjahr der Leistung vorangeht. 

 

(3) Als Einkommen im Sinne dieser Satzung gelten die positi-
ven Einkünfte aus den Einkunftsarten gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 
1 bis 6 Einkommensteuergesetz (EStG). 
 

Zum anrechenbaren Einkommen zählen ferner 

- Geldleistungen gemäß § 3 des Sozialgesetzbuches, Drit-
tes Buch (SGB III), 

- Einkünfte nach dem Bundeselterngeld- und EIternzeitge-
setz, soweit diese 300 € pro Monat übersteigen, 

- Krankengeld gemäß § 44 und Mutterschaftsgeld gemäß 
§ 24i des Sozialgesetzbuches, Fünftes Buch (SGB V), 

- Renten gemäß § 33 des Sozialgesetzbuches, Sechstes 
Buch (SGB VI) sowie 

- privatrechtliche Unterhaltszahlungen, soweit diese auf-
grund einer gesetzlichen Unterhaltsverpflichtung geleistet 
werden. 

 

Ein Ausgleich von positiven Einkünften und Verlusten zwi-
schen verschiedenen Einkommen oder Einkommensarten 
ist nicht zulässig. 
Kindergeld bleibt als Einkommen unberücksichtigt. 

 

(4) Vom Einkommen abzusetzen sind: 

a) auf das Einkommen entrichtete Steuern, 

b) Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung einschließlich der 
Beiträge zur Arbeitsförderung 

c) nach Grund und Höhe angemessene Beiträge zu öffent-
lichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Ein-
richtungen zur Absicherung der Risiken Alter, Krankheit, 
Pflegebedürftigkeit und Arbeitslosigkeit. 

 

(5) Im Rahmen der Berechnung des Kostenbeitrags wird das 
Jahreseinkommen zugrunde gelegt, das die beitragspflich-
tigen Personen in dem Kalenderjahr erzielt haben, welches 
dem jeweiligen Kalenderjahr der Leistung vorangeht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Anlage 1 

Satzung über die Förderung von Kindern in Kindertages-
pflege (§§ 23, 24 SGB VIII) und die Erhebung von Kosten-
beiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege 
(§ 90 SGB VIII) in der ab 01.10.2021 gültigen Fassung 

 

Neufassung der Satzung über die Förderung von Kindern 
in Kindertagespflege (§§ 23, 24 SGB VIII) und die Erhe-
bung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von 
Kindertagespflege (§ 90 SGB VIII) zum 01.01.2023 

 

( Änderungen / Ergänzungen 
hervorgehoben in kursivem Fettdruck ) 

Erläuterungen 

 

Soweit das zu Beginn der Förderung erzielte durchschnittli-
che Monatseinkommen wesentlich von dem im vorange-
gangenen Kalenderjahr erzielten durchschnittlichen Mo-
natseinkommen abweicht, kann eine Berücksichtigung des 
voraussichtlich in dem auf den Beginn der Tagespflege fol-
genden 12-Monats-Zeitraum erzielten Einkommens erfol-
gen. 

 
(6) Eine Überprüfung des Einkommens erfolgt regelmäßig 

nach Ablauf eines Jahres, ausgehend vom Zeitpunkt des 
Beginns der Förderung. Die Einkommensermittlung erfolgt 
hierbei entsprechend den Regelungen des Absatzes 5. 
 

Im Falle zwischenzeitlich eintretender wesentlicher Ände-
rungen der Einkommensverhältnisse kann 

- auf Antrag der Beitragspflichtigen oder 

- aus eigener Veranlassung des Jugendhilfeträgers 

eine Neufestsetzung des Kostenbeitrags erfolgen. 
 

§ 9 
Erlass des Kostenbeitrages 

 
Ist der Kostenbeitrag den Eltern und dem Kind nicht zuzumu-
ten, kann er gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII auf Antrag ganz oder 
teilweise vom Landkreis Rotenburg (Wümme) erlassen werden. 
Für die Feststellung der zumutbaren Belastung ist § 90 Abs. 4 
SGB VIII anzuwenden. 

 
§ 10 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft. 
 

 

Soweit das zu Beginn der Förderung erzielte durchschnittli-
che Monatseinkommen wesentlich von dem im vorange-
gangenen Kalenderjahr erzielten durchschnittlichen Mo-
natseinkommen abweicht, erfolgt eine Berücksichtigung 
des voraussichtlich in dem auf den Beginn der Kinderta-
gespflege folgenden 12-Monats-Zeitraum erzielten Ein-
kommens. 

 
(6) Eine Überprüfung des Einkommens erfolgt regelmäßig 

nach Ablauf eines Jahres, ausgehend vom Zeitpunkt des 
Beginns der Förderung. Die Einkommensermittlung erfolgt 
hierbei entsprechend den Regelungen des Absatzes 5. 
 

Im Falle zwischenzeitlich eintretender wesentlicher Ände-
rungen der Einkommensverhältnisse kann 

- auf Antrag der Beitragspflichtigen oder 

- aus eigener Veranlassung des Jugendhilfeträgers 

eine Neufestsetzung des Kostenbeitrags erfolgen. 
 

§ 9 
Erlass des Kostenbeitrages 

 
Ist der Kostenbeitrag den Eltern und dem Kind nicht zuzumu-
ten, kann er gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII auf Antrag ganz oder 
teilweise vom Landkreis Rotenburg (Wümme) erlassen werden. 
Für die Feststellung der zumutbaren Belastung ist § 90 Abs. 4 
SGB VIII anzuwenden. 

 
§ 10 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft. 
 

 
 
 

Aufnahme der bislang regelmäßig prak-
tizierten Verfahrensweise als verbindli-
che Satzungsregelung 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Anlage 1 

Satzung über die Förderung von Kindern in Kindertages-
pflege (§§ 23, 24 SGB VIII) und die Erhebung von Kosten-
beiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege 
(§ 90 SGB VIII) in der ab 01.10.2021 gültigen Fassung 

 

Neufassung der Satzung über die Förderung von Kindern 
in Kindertagespflege (§§ 23, 24 SGB VIII) und die Erhe-
bung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von 
Kindertagespflege (§ 90 SGB VIII) zum 01.01.2023 

 

( Änderungen / Ergänzungen 
hervorgehoben in kursivem Fettdruck ) 

Erläuterungen 

 

 
Anlage 

 

Stufe Jahreseinkommen 
Kostenbeitrag 
je Betreuungs-
stunde 

1  bis unter  18.000 € 0,00 € 

2 ab  18.000 €  bis unter  22.000 € 1,00 € 

3 ab  22.000 €  bis unter  26.000 € 1,20 € 

4 ab  26.000 €  bis unter  30.000 € 1,40 € 

5 ab  30.000 €  bis unter  34.000 € 1,60 € 

6 ab  34.000 €  bis unter  38.000 € 1,80 € 

7 ab  38.000 €  bis unter  42.000 € 2,00 € 

8 ab  42.000 €  bis unter  46.000 € 2,20 € 

9 ab  46.000 € 2,40 € 

 
 

 

 
Anlage 

 

Stufe Jahreseinkommen 
Kostenbeitrag 
je Betreuungs-
stunde 

1  bis unter  18.000 € 0,00 € 

2 ab  18.000 €  bis unter  22.000 € 1,00 € 

3 ab  22.000 €  bis unter  26.000 € 1,20 € 

4 ab  26.000 €  bis unter  30.000 € 1,40 € 

5 ab  30.000 €  bis unter  34.000 € 1,60 € 

6 ab  34.000 €  bis unter  38.000 € 1,80 € 

7 ab  38.000 €  bis unter  42.000 € 2,00 € 

8 ab  42.000 €  bis unter  46.000 € 2,20 € 

9 ab  46.000 € 2,40 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


